
 

 

 
 
 
 
 
 

MITTEILUNGSBLATT 
 
 
 

Studienjahr 2006/2007 – Ausgegeben am 02.03.2007 – 17. Stück 
Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 
 

S T I P E N D I E N,   F Ö R D E R U N G E N 
 
92. Mitteilung über die Vergabe von Stipendien aus den Mitteln der Stiftungen 
und Sondervermögen an der Universität Wien 
 
Aus den Mitteln der Stiftungen und Sondervermögen der Universität Wien werden für 
Studierende der Universität Wien Stipendien für das Kalenderjahr 2006 (1.1.-31.12.2006) zur 
Verfügung gestellt. 
 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zuerkennung eines Stipendiums. Die Auszahlung 
erfolgt durch Entscheid des Vizerektors Lehre und Internationales. 
 
Einreichung: 
5. März 2007 bis 23. März 2007 im Referat Studienzulassung, Tür 1, 1010 Wien, 
Dr.-Karl-Lueger-Ring 1 (Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch und Freitag 9.00 bis 12.00 
Uhr und Donnerstag 14.00 bis 17.00 Uhr) abzugeben bzw. zuzusenden (Datum des 
Poststempels, ausreichend frankiert, ansonsten kann die Sendung nicht angenommen 
werden). 
 
Stipendienformulare: 
Das Antragsformular ist ab 3. März 2007 unter folgendem Link abrufbar 
(http://studieren.univie.ac.at/) und ab 5. März 2007 im Referat Studienzulassung erhältlich. 
 
Voraussetzungen: 

• Österreichische Staatsbürgerschaft 
• Ordentliches Studium 
• Besonders guter Studienerfolg im Kalenderjahr 2006 (1.1.-31.12.2006) 
• Mindestpunkteanzahl: 25 

 
Erforderliche Nachweise: 
 
Vorgehen bei der Antragstellung: 

• vollständig ausgefülltes Antragsformular (2 Seiten) 
• amtlicher Studienerfolgsnachweis  – ist nicht extra beizulegen. Erfassung 

der Leistungen erfolgt durch die Universität Wien (vgl. Univis-Ausdruck). 
o Achtung Ausnahme: Studierende der Rechtswissenschaften haben 

ihren Studienerfolgsnachweis (aktueller Computerausdruck) vorzulegen  
(Bitte doppelt angeführte Leistungen, wenn möglich, vorab streichen!). 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Erforderliche Nachweise (in Kopie) beizulegen: 
• Nachweis der Zulassung – Studienblatt – aktuell bzw. letztes 
• Gegebenenfalls: ein Anerkennungsbescheid der zuständigen 

StudienprogrammleiterInnen (Prüfungen an einer anderen inländischen oder 
ausländischen Universität abgelegt). Wenn im Anerkennungsbescheid keine Noten 
bzw. Semesterstunden (SSt.) aufscheinen, sind das Zeugnis und ein 
Umrechnungsschlüssel der Noten der anderen Universität beizulegen. 
Es gilt das Datum des Anerkennungsbescheids 

• Gegebenenfalls: Diplomprüfungs- Bakkalaureats-, Master- oder Rigorosenzeugnis 
sowie Beurteilung der Diplomarbeit/Masterarbeit bzw. Dissertation/Defensio. Es gilt 
das am Zeugnis ausgestellte Abschlussdatum 

• Bewilligungsbescheid bei individuellen Studien 
• Bewilligung der freien Wahlfächer für Geistes- und kulturwissenschaftliche Studien; 

die anderen freien Wahlfächer sind im Antrag zu vermerken 
• Studierende der Rechtswissenschaften haben ihren Studienerfolgsnachweis 

vorzulegen (aktueller Computerausdruck vom Dekanat); Achtung 
Diplomarbeitsseminare: Es muss eine entsprechende Kennzeichnung im 
Sammelzeugnis bzw. Computerausdruck oder Diplomandinnen- und 
Diplomandenseminarbestätigung vorliegen 

• Zeugnisse, welche nicht im Studienerfolgsnachweis aufscheinen 
 
Unvollständig ausgefüllte Anträge bzw. Anträge mit fehlenden Unterlagen 
können bei der Stipendienvergabe nicht berücksichtigt werden! 
 
Eine Nachreichung (!) einzelner Beilagen (!) ist bis 30. März 2007, 16.00 Uhr im Referat 
Studienrecht und universitäres Stipendienwesen (Büro der Studienpräses – gegenüber HS 
33), z. Hdn. von Frau Claudia Fritz-Larott, 1010 Wien, Dr.-Karl-Lueger-Ring 1 möglich, wenn 
der ursprüngliche Antrag fristgerecht (somit bis 23. März 2007) eingereicht wurde und einen 
Vermerk über das Fehlen und die Nachreichung von Unterlagen (30. März 2007, 16.00 Uhr) 
enthält. 
 
Die Erträgnisse der Stiftungen und Sondervermögen werden an die Bestgereihten der 
jeweiligen Studien ausgeschüttet, solange für jede Stipendienwerberin und jeden 
Stipendienwerber ein Betrag von ca. € 360 zur Anweisung gebracht werden kann. 
 
Bewertungskriterien: 
 
Es erfolgt die Berechnung von Punkten nach den folgenden Kriterien: 

• Für jede Prüfung je Semesterstunde (Fachprüfung, Vorlesung, Übung, 
Arbeitsgemeinschaft, Seminar, usw.) werden berechnet: 

 

 Punkte je Semesterstunde 

Note 1 2,5 
Note 2 2,0 
Note 3 1,5 
Note 4 1,0 



 

 

Note 5 -2,5 
  

• Diplomarbeitsseminare der Rechtswissenschaften werden mit doppelten Punkten 
gerechnet (Achtung: nur mit entsprechender Kennzeichnung im Sammelzeugnis bzw. 
Computerausdruck oder Diplomandinnen- und Diplomandenseminarbestätigung) 

• Da alle benoteten Leistungen (inkl. freier Wahlfächer – ist im Antrag zu 
vermerken) während des Anspruchszeitraumes heranzuziehen sind, werden 
ausnahmslos alle Prüfungen – auch die mit „nicht genügend“ – bewertet. (Die 
Beurteilungen „mit Erfolg teilgenommen“ und „ohne Erfolg teilgenommen“ werden 
nicht berücksichtigt.) 

• Weiters werden folgende Punkte vergeben für: 
 

 Note 1 Note 2 Note 3 

Abschließende Kommissionelle Prüfung 
(2. Diplomprüfung / Masterprüfung bzw. 
Notendurchschnitt aller Teilrigorosen / 
Defensio) 

15 Punkte 10 Punkte 5 Punkte 

Diplomarbeit/Masterarbeit  
(ausgenommen Rechtswissenschaften) 

30 Punkte 25 Punkte 20 Punkte 

Dissertation 70 Punkte 50 Punkte 30 Punkte 
 
Sonstiges: 
Es ist ausnahmslos nur ein Antrag für ein am Antragsformular zu bezeichnendes Studium 
zulässig. 
 
Bekanntgabe der Berechnungsergebnisse: 

• Die Veröffentlichung der erreichten Punkteanzahl erfolgt voraussichtlich Ende Mai 
unter folgendem Link (http://studieren.univie.ac.at/). 

• Diese Kundmachung dient der Transparenz – das heißt der Information und der 
Möglichkeit zur Überprüfung; es kann daraus nicht auf den Erhalt eines Stipendiums 
geschlossen werden. 

• Alle Bewerberinnen und Bewerber werden über die Entscheidung spätestens im Laufe 
des Juni 2007 schriftlich informiert. Es wird gebeten, von vorherigen Anfragen (auch 
per Telefon oder E-Mail) zur Entscheidung Abstand zu nehmen. 

 
Der Vizerektor: 
M e t t i n g e r  

  
 


